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Fachanwältin für Strafrecht  

Die Rechtsanwaltskammer Sachsen hat  

Rechtsanwältin Anja Bornemann-Pietsch  

auf Grund der nachgewiesenen Kenntnisse auf dem Gebiet des 



Strafrechts die Bezeichnung  

 

Fachanwältin für Strafrecht 

 

verliehen. 

 

Auszug aus der aktuellen Fachanwaltsordnung (FAO) 

"§ 2 Besondere Kenntnisse und Erfahrungen 

 

(1) Für die Verleihung einer Fachanwaltsbezeichnung hat der 

Antragsteller nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen besondere 

theoretische Kenntnisse und besondere praktische Erfahrungen 

nachzuweisen. 

 

(2) Besondere theoretische Kenntnisse und besondere praktische 

Erfahrungen liegen vor, wenn diese auf dem Fachgebiet erheblich das 

Maß dessen übersteigen, das üblicherweise durch die berufliche 

Ausbildung und praktische Erfahrung im Beruf vermittelt wird. ..." 

 

 

Strafverteidigung 

(auch in Verfahren gegen Jugendliche (zur Tatzeit 14 bis einschließlich 

17 Jahre)  

und Heranwachsende (zur Tatzeit 18 bis einschließlich 20 Jahre))  

umfaßt beispielsweise 

 

Verteidigung im Ermittlungsverfahren 

- gegenüber der Polizei,  

- gegenüber der Staatsanwaltschaft, 

- gegenüber dem Gericht 

auch in den Eilfällen 

- Beschlagnahme,  

- Durchsuchung,  

- Verhaftung 

 

Verteidigung in der Hauptverhandlung 

- Amtsgericht, 

- Landgericht, 

- Oberlandesgericht,  

- Bundesgerichtshof 

 

Verteidigung im Rechtsmittelverfahren  



- Berufung,  

- Revision, 

- Sprungrevision 

 

Verteidigung in der Strafvollstreckung 

- Fragen des Strafvollzuges  

 

Tätigkeit als Zeugenbeistand,  

- Rechte und Pflichten eines Zeugen 

 

Verteidigung auch im Bereich des Verkehrsstrafrechts,  

z.B. Verteidigung gegen den Vorwurf  

- der Gefährdung des Straßenverkehrs,  

- des Fahrens unter Alkoholeinfluss,  

- des unerlaubten Entfernens vom Unfallort (Verkehrsunfallflucht), 

Verteidigung gegen den Entzug der Fahrerlaubnis 

 

 

NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE 

 

bedeutet: 

Niemand muß sich selbst anklagen. 

Dieser Grundsatz ist in § 136 Abs. 1 S. 2 StPO festgelegt. 

 

Gesetzeswortlaut: 

 

"Er <der Beschuldigte>  

ist darauf hinzuweisen, dass es ihm nach dem Gesetz freistehe,  

sich zu der Beschuldigung zu äußern <also Angaben zum Tatvorwurf zu 

machen>  

oder nicht zur Sache auszusagen <SCHWEIGEN>  

und jederzeit, auch schon vor seiner Vernehmung, einen von ihm zu 

wählenden Verteidiger zu befragen." 

 

Konkret bedeutet das:  

Als Beschuldigter sollten Sie immer von Ihrem Schweigerecht Gebrauch 

machen.  

 

Grund: 

Nur dann, wenn Sie als Beschuldigter Angaben zum Tatvorwurf 

unterlassen, - kurz: schweigen - können Sie der Gefahr vorbeugen, dass 

Sie sich durch ungünstige Formulierungen belasten und durch diese 



Selbstbelastung dem Verfahren eine unglückliche Wendung geben, 

die im Nachhinein nur schwer korrigiert werden kann.  

 

Wichtig: 

Schweigen ist Ihr gesetzliches Recht als Beschuldigter. 

Daher haben es Polizeibeamte, Staatsanwaltschaft und Gericht zu 

unterlassen, negative Schlußfolgerungen aus Ihrem dem Schweigen zu 

ziehen. 

Außerdem dürfen Sie als Beschuldigter dürfen jederzeit einen von 

Ihnen auszuwählenden Verteidiger beauftragen! 

 

Diese Grundsätze - Schweigen und Verteidigerkonsulation - gelten 

auch im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten! 

 

Das Schweigerecht bezieht sich ausschließlich auf Ihr Recht, Angaben 

zur Sache - also zum Tatvorwurf - zu unterlassen. 

 

Demgegenüber sind Sie als Beschuldigter verpflichtet, Angaben zur 

Person zum Zweck der Identitätsfeststellung nach § 111 Abs. 1 OWiG zu 

machen.  

 

Diese Vernehmung zur Person bedeutet:  

Angabe von  

1. Vor-, Familien- und Geburtsname;  

2. Ort und Tag der Geburt;  

3. Familienstand;  

4. tatsächlich ausgeübtem Beruf (ohne Angabe des Einkommens);  

5. Wohnort, Wohnung und  

6. Staatsangehörigkeit.  

 

 

ERMITTLUNGSVERFAHREN 

 

 

I. Polizeibeamte 

 

1. Vorladung von der Polizei zu einer Beschuldigtenvernehmung 

 

Sofern Sie eine Vorladung zu einer Beschuldigtenvernehmung von der 

Polizei erhalten, dürfen Sie diesem Termin fernbleiben. 

 

Es steht Ihnen frei, sich anläßlich eines "Gesprächs" mit einem 



Polizeibeamten zur Sache, d.h. zum Tatvorwurf zu äußern oder 

überhaupt ein Gespräch mit dem Polizeibeamten zu führen, 

- z.B. weil Ihnen der Termin zur Vorladung zur 

Beschuldigtenvernehmung telefonisch durch den Polizeibeamten 

mitgeteilt wird;  

- z.B., weil Sie auf die schriftliche Vorladung höflicherweise kurz 

(telefonisch) mitteilen wollen, dass Sie dem Termin fernbleiben werden;  

- z.B., weil Sie schriftlich "abgesagt" haben und von der Polizei einen 

Anruf erhalten mit der Bitte, den Grund Ihres Fernbleibens mitzuteilen. 

 

Grund: 

Auch über dieses - von Ihnen vielleicht als unbeachtlich empfundene - 

"kurze Gespräch" wird der Polizeibeamte einen Aktenvermerk fertigen. 

Der Polizeibeamte kann zudem in einer späteren Hauptverhandlung 

als Zeuge zum Inhalt des Gesprächs mit Ihnen vernommen werden. 

 

Sie sollten einen Verteidiger beauftragen, der die Polizeibeamten 

benachrichtigt, dass Sie dem Termin zur Beschuldigtenvernehmung 

fernbleiben werden. 

 

SCHWEIGEN ist für Sie ausschließlich vorteilhaft, denn: 

"nemo tenetur se ipsum accusare". 

 

2. Vorläufige Festnahme durch Polizeibeamte 

Sofern Sie von Polizeibeamten vorläufig festgenommen worden sind, 

sollten Sie - trotz der für Sie ungewöhnlichen und aufregenden Situation 

- schweigen und ein Gespräch mit den Polizeibeamten unterlassen - 

insbesondere, wenn das Gespräch darauf abzielt, von Ihnen Angaben 

zur Sache (Angaben zum Tatvorwurf) zu erhalten. 

 

Denken Sie immer daran: Sie haben das Recht zu schweigen. 

 

Wenn Sie reden, dann besteht die Gefahr, dass Sie sich selbst belasten. 

 

Meine Empfehlung: 

Sie sollten IMMER SCHWEIGEN UND SOFORT klar zum Ausdruck bringen, 

dass Sie einen von Ihnen auszuwählenden VERTEIDIGER KONSULTIEREN 

wollen. 

 

SCHWEIGEN ist für Sie ausschließlich vorteilhaft, denn: 

"nemo tenetur se ipsum accusare". 

 



II. Staatsanwaltschaft, Ermittlungsrichter  

 

1. Vorladung 

 

Sofern Sie eine Vorladung zu einer Beschuldigtenvernehmung von der 

Staatsanwaltschaft oder dem Ermittlungsrichter erhalten, sind Sie - im 

Gegensatz zu einer Vorladung von der Polizei - dazu verpflichtet, zu 

diesem Termin zu erscheinen.  

 

ABER:  

- Sie dürfen auch hier Angaben zum Tatvorwurf unterlassen; 

- Sie sind nur verpflichtet, Angaben nach § 111 Abs. 1 OWiG zu 

machen, d.h.: 

Angabe von  

a) Vor-, Familien- und Geburtsname;  

b) Ort und Tag der Geburt;  

c) Familienstand;  

d) tatsächlich ausgeübtem Beruf (ohne Angabe des Einkommens);  

e) Wohnort, Wohnung und  

f) Staatsangehörigkeit.  

 

Sie sollten immer unterlassen, Angaben zur Sache (Angaben zum 

Vorwurf) zu machen. 

 

Denken Sie daran: Sie haben das Recht zu schweigen. 

 

Wenn Sie reden, dann besteht die Gefahr, dass Sie sich selbst 

belasten.Also: Sie sollten IMMER SCHWEIGEN UND SOFORT klar zum 

Ausdruck bringen, dass Sie einen Verteidiger Ihrer Wahl anrufen. 

 

SCHWEIGEN ist für Sie ausschließlich vorteilhaft, denn: 

"nemo tenetur se ipsum accusare". 

 

 

2. Verhaftung 

 

Sofern Sie aufgrund einer Verhaftung vorgeführt werden, sind Sie nicht 

verpflichtet, Angaben zum Tatvorwurf zu machen; 

- Sie sind verpflichtet, Angaben nach § 111 Abs. 1 OWiG zu machen, 

d.h.: 

Angabe von  

a) Vor-, Familien- und Geburtsname;  



b) Ort und Tag der Geburt;  

c) Familienstand;  

d) tatsächlich ausgeübtem Beruf (ohne Angabe des Einkommens);  

e) Wohnort, Wohnung und  

f) Staatsangehörigkeit.  

 

Trotz der für Sie ungewöhnlichen und aufregenden Situation sollten Sie 

keinesfalls Angaben zur Sache (Angaben zum Vorwurf) machen. 

Stattdessen sollten Sie IMMER SCHWEIGEN UND SOFORT verlangen, 

einen Verteidiger Ihrer Wahl zu befragen. 

 

SCHWEIGEN ist für Sie ausschließlich vorteilhaft, denn: 

"nemo tenetur se ipsum accusare". 

 

 

III. Durchsuchung der Wohnung 

 

Im Falle einer Durchsuchung der Wohnung gilt generell: 

- Ruhe bewahren und schweigen;  

- Gespräche mit Anwesenden (Familie, Freunde, Zeugen, 

Staatsanwaltschaft, Polizeibeamte) über die Sache - den Vorwurf - 

unterlassen;  

- es ist falsch, der Durchsuchung zuzustimmen, 

- der Beschlagnahme von Gegenständen, Unterlagen ausdrücklich 

widersprechen; 

- ein Verzeichnis der sichergestellten Gegenstände, Unterlagen 

fordern, 

- während der Durchsuchung sofort Verteidiger anrufen und nur 

darüber informieren, dass jetzt gerade eine Durchsuchung stattfindet 

und sämtliche weitere Angaben in diesem Gespräch, bei dem auch 

Polizeibeamte mithören, unterlassen. 

 

SCHWEIGEN ist für Sie ausschließlich vorteilhaft, denn: 

"nemo tenetur se ipsum accusare". 

 

 

HAUPTVERFAHREN 

 

Die Hauptverhandlung ist grundsätzlich öffentlich. 

Ein Verhandeln unter Ausschluß der Öffentlichkeit findet auf Antrag 

unter bestimmten Voraussetzungen statt. 

 



Im Fall Ihrer Verurteilung haben sowohl Sie, als auch die 

Staatsanwaltschaft und etwaig Geschädigte, also Nebenkläger, die 

Möglichkeit, gegen das Urteil Rechtsmittel - Berufung oder (Sprung-) 

Revision - einzulegen. 

 

 

Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren unter Alkoholeinfluss usw. 

 

Verkehrsstraftaten sind ebenfalls Gegenstand der Strafverteidigung. 

 

Verkehrsstraftaten sind beispielsweise 

- die Gefährdung des Straßenverkehrs,  

- das Fahren unter Alkoholeinfluss,  

- das unerlaubte Entfernen vom Unfallort (Verkehrsunfallflucht)  

 

Diese Verkehrsstraftaten stehen häufig im Zusammenhang mit Alkohol 

und Drogen und können den Entzug der Fahrerlaubnis nach sich 

ziehen. 

 

Im Bereich dieser Verkehrsstraftaten kommt es neben neben der 

Fachkunde im Bereich des Strafrechts auch auf medizinische 

Kenntnisse und Kenntnis neuer Nachweismethoden an, die 

insbesondere dann gefragt sind, wenn beispielsweise der Entzug der 

Fahrerlaubnis droht. 

 

 

Anwältin, Anwälte, Anwältinnen, Anwalt, Anwaltsbüro, Anwaltskanzlei, 

Strafverteidigung, Strafverteidiger, Strafverteidigerin 

bundesweit, Deutsche Anwaltakademie, Deutscher Anwaltverein, 

Fortbildung, Weiterbildung, Fachanwälte, Fachanwältin, Fachanwalt, 

Fachanwaltslehrgang, Fachlehrgang, Internetkanzlei, 

Kanzlei,Rechtsanwälte, Rechtsanwältin, Rechtsanwältinnen, 

Rechtsanwalt, bundesweit, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, 

Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, alte 

Bundesländer, neue Bundesländer,  

 
 


